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Frankfurt, 06.02.2020 

 

Die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 

 

Gleichstellung erwachsener mit jugendlichen Auszubildenden bei der Freistellung für und 
Anrechnung von Berufsschul- und Prüfungszeiten: 

Die bisherigen Regelungen im BBiG und im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) führten zu einer 
unterschiedlichen Behandlung jugendlicher und erwachsener Auszubildender hinsichtlich der 
Freistellung für und der Anrechnung von Berufsschul- und Prüfungszeiten. Seit dem 01.01.2020 werden 
erwachsene Auszubildende diesbezüglich nun mit jugendlichen Auszubildenden gleichgestellt. Diese 
Neuregelungen gelten bereits seit dem 01.01.2020. 

Dies bedeutet - neu - für erwachsene Auszubildende: 

 Einmal in der Woche die Freistellung für einen ganzen Berufsschultag, wenn dieser mehr 
als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minuten beinhaltet; an diesem Tag erfolgt 
dann keine Rückkehr mehr in den Betrieb. Bei der Anrechnung dieses Berufsschultages auf 
die Ausbildungszeit wird die durchschnittliche tägliche Ausbildungszeit berücksichtigt. 
 

 Bei einem weiteren Berufsschultag in der gleichen Woche erfolgt eine Freistellung für den 
Berufsschulunterricht unter Anrechnung der Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der 
Pausen auf die Arbeitszeit. Hier kann eine Rückkehr in den Betrieb erforderlich werden. 
 

 Eine Freistellung erfolgt auch in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht 
von mindestens 25 Stunden an mindestens 5 Tagen. Angerechnet wird hier die 
durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit. 
 

 Schließlich besteht ein Anspruch auf Freistellung für den der schriftlichen Abschlussprüfung 
unmittelbar vorangehenden Arbeitstag. Auch hier wird die durchschnittliche tägliche 
Arbeitszeit angerechnet. 

 
Die einschlägige Regelung findet sich in § 15 BBiG: 
 

§ 15 Freistellung, Anrechnung 
 

(1) 1Ausbildende dürfen Auszubildende vor einem vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht nicht 
beschäftigen. 2Sie haben Auszubildende freizustellen 
 

1. für die Teilnahme am Berufsschulunterricht, 
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 

Minuten, einmal in der Woche, 
3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 Stunden 

an mindestens fünf Tagen, 
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4. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund 
öffentlichrechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte 
durchzuführen sind, und 

5. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht. 
 

3Im Fall von Satz 2 Nummer 3 sind zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei 
Stunden wöchentlich zulässig. 

 

(2) Auf die Ausbildungszeit der Auszubildenden werden angerechnet 
 

1. die Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der Pausen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 
2. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnittlichen täglichen 

Ausbildungszeit, 
3. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der durchschnittlichen wöchentlichen 

Ausbildungszeit, 
4. die Freistellung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der 

Pausen und 
5. die Freistellung nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 mit der durchschnittlichen täglichen 

Ausbildungszeit. 
 
 

(3) Für Auszubildende unter 18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. 
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